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1. £Jür bie Sßertobe 1905 bis 1910 .finb folgenbe
Srf)ulhauSbauten auszuführen : $m Streife I : befinitioe
(Räume für baS (ßeftalcjjianum, im Streife IJ : ein Schub
hauS mit ungefähr 12 Zimmern, im Streife III: jwei
bis brei Schulfjäufer mit 55—85 Zimmern, im Streife IV :

ein SchulhauS mit ungefähr 22 Zimmern, im Streife V :

ein SchulhauS mit ungefähr 20 Zimmern.
2. ©S werben jur ©röffnmtg im 3af)re 1907 erftettt :

1. ©in Sßtimarfd)ulgebäube mit 30 Bimmern ititb jwei
(Durnhallen auf ber Sübfeite be§ ^riebhofeS Sihlfelb
Zwilchen ber Nemtlerftrape mtb bem Saumweg, ffürici) III.
2. ©in Setunbarfchulgebäube mit 22 flimmern unb
Surnhatle im Streife IV, auf bem Nreale NöSliftrape-
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Erscheint je Donnerstags und kostet per Semester Fr. 3. 66, per Jahr Fr. 7. 26.
Inserate 20 Cts. per Ispaltige Petitzeile, bei größeren Aufträgen

entsprechenden Rabatt.

Zürich, den <î. Inli 1!>05.

« Pünktliche Rechnung, richtig befunden,
Mehret Vertrauen und freundliche Kunden.

Loknkampfêrsnili.

Maurcrstrcik i» Prnntrilt.
Vor acht Tagen ist von den

Maurern lind Handlangern die

Arbeit niedergelegt worden.
Die Meister erklären, eine

Lohnerhöhung sei gegenwärtig
unmöglich, da sie an Baukontrakte gebunden seien. Der
Streikenden sind ungefähr IM; viele sind bereits ab-

gereist.
Dem »intwilligc» Strcikmachen ist durch einen Schieds-

spruch der dritten Kammer des beruflichen Schieds-
gerächtes in Genf eine kleine Lehre erteilt worden. Die
Formengießer, 00—70 an der Zahl, sind nämlich jüngst
ohne weiteres in den Ausstand getreten. Einzelne Meister
erhoben deshalb Klage und das erwähnte Gericht be-

stätigte ihre Auffassung, indem die Streiker zu Geld-
strafen um Betrage von -T M Fr. verurteilt wurden.

Strcikaustrag im Frcilmrgischcn. In Bulle ist dieser

Tage nach einer blos dreitägigen Dauer, dank der ver-
ständigen Haltung der beteiligten Parteien, ein Maurer-
streik, die erste Streikbewegung des Greyerzerlandes
beigelegt worden. Die zwischen Meistern und Gesellen
abgeschlossene Uebereinkunft setzt zunächst mit Dauer bis
zum 15. Januar künftigen Jahres einen elfstündigen
Arbeitstag fest, ferner Stundenlöhne von 27 Cts. für
Pflasterbüben, von 37 für Handlanger, 40 für Erd-

arbeiter und 47 für Maurer, sowie Zahltag alle 14
Tage. Vom 15. Januar 1900 an tritt der t0-stündigc
Arbeitstag in Kraft, ferner Stundenlöhne von 28, 38,
43 und 48 Cts.; die Nachtarbeit wird abgeschafft, für
Versicherung darf kein Lohnabzug erfolgen; endlich
dürfen weder Meister noch Parliere die Arbeiter weder
in Kost noch in Wohnung nehmen. Diese definitive
Abmachung bleibt in Kraft bis 15. Januar 1000. Die
Leute feierten die Wiederaufnahme der Arbeit mit einem
fröhlichen Festzuge.

Verschiedenes.
Bauwesen in Zürich. Die Kommission des Großen

Stadtrates für Prüfung der Vorlage betreff. Schul-
Hausbauten stellt folgende Anträge:

1. Für die Periode 1005 bis 1910 .sind folgende
Schulhausbauten auszuführen: Im Kreise I: definitive
Räume für das Pestalozzianum, im Kreise l! : ein Schul-
Haus mit ungefähr 12 Zimmern, im Kreise III: zwei
bis drei Schulhäuser mit 55—85 Zimmern, im KreiselV:
ein Schulhaus mit ungefähr 22 Zimmern, im Kreise V:
ein Schulhaus mit ungefähr 20 Zimmern.

2. Es werden zur Eröffnung im Jahre 1007 erstellt:
1. Ein Primarschulgebände mit 30 Zimmern und zwei
Turnhallen aus der Südseite des Friedhoses Sihlfeld
zwischen der Aemtlerstraße und dem Saumweg, Zürich II I.
2. Ein Sekundarschulgebäude mit 22 Zimmern und
Turnhalle im Kreise IV, auf dem Areale Röslistraße-
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